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Die ~ohne~meindeBalsthal unterbreitet dem Regierungsrat

den ~lenBebauuns1a~üb~er GBBalstha]Ifr.77j~~ahnd~~

mit den daz rendenBauvorschrift en zur Genehmigung.

Die in diesem Plan vorgesehene Disposition gegenüber dem be

stehenden, rechtsgültigen.zonen.... und Bebauungsplan sieht die Um

wandlung der Parzelle Nr. 779 vom bisherigen Wohn— in ein kleines

Industriegebiet vor, Auf diesem Areal ist der Neubau der Kleider—

fabrik Obrecht & Söhne vorgesehen. Die öffentliche Auflage des

speziellen Bebauungsplanes mit den Bauvorschriften erfolgte in der

Zeit vom 15, März bis zum 13, April 1963 gemäss Publikation im An—

zeiger für das G-äu & Thal. Innert nützlicher Frist ging keine Ein-

sprache ein, An der a.o, Gemeindeversammlimg vom 27. Mai 1963 wurde

der spezielle Bebauungsplan über GB Balsthal Nr. 779 am Bahndamm—

weg mit den dazugehörenden Bau.vorsohriften genehmigt,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt, Materiell

ist folgendes zu bemerken:

Das betr. Bauareal befindet sich im Wohngebiet, weshalb es

vom planungstechnischen Standpunkt aus gesehen nicht in eine In—

dustriezone umgewandelt werden sollte. Die Gemeindebehörde hat,

um der Firma Obrecht & Söhne den Fabrikbau zu. ermöglichen, diese

Ausnahme von der bisherigen Praxis gestattet9 Das Vorgehen der

G~mei~id~in dieser Angelegenheit kann aber nicht als willkürlich

bezeichnet werden, weshalb der spezielle Bebauungsplan in der be

stehenden Form, gemäss der regierun~srätlichen Praxis im Bauplan—

genehmigungsverfahren genehmigt werden kann, Immerhin hat die Ge

meinde zu prüfen, ob nun. event. da~ gesamte Gebiet, weil in der

Umgebung. sich ähüliche Industriebetriebe befinden, zur Industrie«

zone erklärt werden sollte, In dies~m Zusammenhang ist zu. ver—
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langen, dass in Zukunft bei der Ausscheidung von Industriegebiet

grössere, zusammenhängende Areale erfasst werden.

Es wird

beschlossen:

Dem speziellen Bebauungsplan über GB Balsthal Nr4 779 am

Balindammweg mit den dazugehörenden Bauvorschriften wird die Genehmi

gung erteilt.

GenehinigungsgebtUar Fr. 2~ -—

Pu1~likationskosten

Total Fr0 38,—— (Im Kontokorrent mit der Ge-~
meinde Balsthal zu verrechnen)~

Der Staatsschrejber;

Bau-Departement (4)
Kant, Hochbauamt (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2), mit 1 gen4 Bauvorschriften
Kant, Planungssteile (2), mit 1 gen. Plan & 1 gen. Bauvorschriften~

Akten
Kreisbauamt II, Olten, mit 1 gen. Plan
Ammannamt der Einwohnergemeinde Balsthal
Baukommission der Einwohnergemeinde Balsthal, n~it 2 gen. Plänen & 2

gen. Bauvorschriften
J~intsb1att (Publikation des Dispositive)
Kant, Finanz~v~erwaltung (2)


